
 

 
Es ist Aufgabe eines demokratischen 

Rechtsstaats und einer pluralen Gesellschaft, 

terroristische und extremistische Taten zu 

ächten und zu verhindern.  

 

Als Akt der Solidarität und Humanität ist es 

daher auch Aufgabe des Staates, Opfern 

terroristischer und extremistischer Taten zu 

helfen.  
 www.bundesjustizamt.de/Themen/Entschädigung        
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Es handelt sich um eine freiwillig übernommene Hilfe des 

Staates, die das Opfer aus Gründen der Solidarität und 

Humanität erhalten soll, wenn es der Billigkeit entspricht.  

 
www.bundesjustizamt.de/Themen/Ent-
schädigung 
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www.bundesjustizamt.de/Themen/Entschädigung/ 
 
 
Hilfreich ist die Beifügung ärztlicher Unterlagen über erlittenen 
Verletzungen oder 
 
die Beifügung des Strafurteils, wenn der Täter oder die Täterin 
bereits verurteilt sind.  
 
 
Bitte senden Sie das von Ihnen sorgfältig ausgefüllte und 
unterschriebene Antragsformular an das  
 
Bundesamt für Justiz 
Referat III 2 
53094 Bonn 

http://www.bundesjustizamt.de/Themen/Entschädigung/

